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Sachverhalt
Die Bürgermeisterin hat Ende 2021 einen Wappenbrief der Gemeinde Menzendorf 
vom 19.03. 1990 erhalten. Der Wappenbrief hatte sich im Nachlass des 
ehemaligen Bürgermeisters Herrn Kruse befunden.
Das Amt Schönberger Land hat die Kommunalaufsicht gebeten, eine 
Stellungnahme zur Verwendung des Wappens abzugeben. In Abstimmung mit 
dem Ministerium für Inneres, Bau und Digitalisierung des Landes Mecklenburg-
Vorpommern wurde dazu mitgeteilt, dass eine Registrierung des 
Wappens beim Landesamt für Kultur und Denkmalpflege ausreicht. Hierzu sind 
noch weitere Unterlagen vorzulegen. 
Ein Teil der Unterlagen ist durch einen Heraldiker / Grafiker zu erstellen z.B. die 
reproduzierbare Abbildung des Wappens und ein Dienstsiegelabdruck. Das Amt 
hat inzwischen einen Heraldiker kontaktieren können. Der Heraldiker geht von 
weiteren Anpassungen des Wappenbildes aus. Das Angebot umfasst daher alle 
Leistungen, um ein heraldisch exaktes Wappenmotiv beim Landesamt vorlegen 
zu können.
Das Angebot ist beigefügt. Es gliedert sich in zwei Teile. Position 1 - Entwurfs- 
und Entwicklungsarbeiten - fällt nur an, wenn weitere Entwürfe erarbeitet werden 
sollen. Bei Nutzung der Abbildung aus dem alten Wappenbrief entfällt der Betrag. 
Position 2 umfasst alle Leistungen zur Erstellung und Registrierung eines 
genehmigungsfähigen Wappenmotivs sowie eines  Siegelabdrucks. 

 
Beschlussvorschlag
Die Gemeinde Menzendorf beschließt das Führen eines eigenen Wappens. 
a) Das Wappen soll neu erstellt werden.
oder
b) Das Wappen ist auf Basis des Wappenbriefes vom 19.03. 1990 anzufertigen.
Die Gemeindevertretung stimmt der Beauftragung von Dienstleistungen gem. 
dem beigefügten Angebot zu. 
Finanzielle Auswirkungen
 

GESAMTKOSTEN AUFWAND/AUSZAHLUNG IM 
LFD. HH-JAHR

AUFWAND/AUSZAHLUNG 
JÄHRL.

ERTRAG/EINZAHLUNG 
JÄHRL.

max. 3.500,00 € 00,00 € 00,00 € 00,00 €
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FINANZIERUNG DURCH         VERANSCHLAGUNG IM HAUSHALTSPLAN
Eigenmittel 00,00 € Im Ergebnishaushalt Ja / Nein
Kreditaufnahme 00,00 € Im Finanzhaushalt Ja / Nein
Förderung 00,00 €   
Erträge 00,00 € Produktsachkonto 00000-00
Beiträge 00,00 €   

 

 

Anlage/n
1 Wappenbrief vom 19.03. 1990 (öffentlich)

2 Angebot Heraldiker / Grafiker (nichtöffentlich)
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Roland Uornechein

Zum Netzboden 14

Wismar
2 4 0 0

10.01.1090

Gemeindewappen

Werter Herr Bornschein

In der Anlage überaende ich Ihnen die Altwürfe der Arbeite—

gruppe Heraldik für dae Gemeindewappen eowie meinen eigenen

Entwurf. Ich bitte Sie, die Anfurtigunj eines iappenbriefes,

entepreche.nd unserer Abeprache und mach meinem Entwurf, in

Angriff zu nehmen.

Deeweiteren bitte ich Sie, die übrigen Entwürfe an Herrn

Münzig weiterzuleiten und mir, nach beendigung der Arbeit.

meinen Entwurf zurückzugeben.

Mit freundlichem Grue

y.
Bürgermeieter
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Healclische Fachgruppe
'Zum Greifen"
im Kulturbund der DDR

?ii.eitmg Wismar

Rat der Gemeinde Menzendorf

Herrn Kruse

Liu

Wismar,20.03.90
Behr geehrter Kruse!

In der Anlade erhalten Sie den Wappenbrief fuer dj.e Menzen
dorf entsprechend den gefuehrten Abstimmungen und Wuen-

Zu bemerken ist zum noch folgen
Da von keiner komplett
den ist,sendern Wappen durch wur-
de,kann in der Wa,,::•...,ersrolle und im Wappenbrief -*:-Lglied der Fach
gruppe "Zum Greif n' als Entwurfseinreicher gena::••• werden„Wr werden,
Ihre Zu5.-.J.timmung voraussetzend,in den entsprechenden
die Eintragung
'Tnt.wt.trf KrtlEm,2„1:311erdermeister• der Gemeinde Menzendorf'
vornehmen laissen.

405,-M wollen Sie bitte mit Erhalt Hppenbriefes
des Kultu ndes der DDR,Kreisleitung

r Li2P9
A3ers..9ei5E.e..n.

freundlichem

3
Kr e slAtireifi ter
HP3' um Gdti
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Gesellschaft für Heimatgeschichte

Kulturbund der DDR
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+WAPPENBRIEF+
Mit diesem Wappenbrief wird bekundet:

L.»:
e

Das nebenstehend in heraldisch richtiger Form
dargestellte und nachfolgend beschriebene Wappen

Gespalten von Blau und Grün durch eine gekürzte eingeschweifte
goldene Spitze,darin über blauem ellenschildfuß mit silbernem
Hecht ein grün beblättertes Schilfrohr mit schwarzem Kolben;
vorne ein von Rot und Gold gespaltener Schild,rechts am Spelt
ein silbernes Maltheserkreuz,links am Spalt der schwarze Stier-
kopf von Mecklenburg-Schwerin;hinten vier goldene Ähren versetzt
zwei zu zwei gestellt.
Der 7/ellenschildfuß mit Hecht und Schilfrohr nimmt Bezug auf den
am Gemeinderand liegendon Menzendorfer See,der als Naherholungs-
gebiet für Schönberg,als Badesee,sowie als Sportgewässer (Sport-
angeln) genutzt wird.Der gespaltene Schild weist darauf hin,daß
ehemals durch die jetzige Gemeinde die Grenze zwischen Mecklen-
burg-Schwerin und dem zu Mecklenburg-Steitz gehörigen Land
Ratzeburg verlief.Die Ähren symbolisieren den Haupterwerbszweig
Landwirtschaft.

ist in das

�: �D�S�S�H�Q�E�X�F�K���G�H�U���+�H�U�D�O�G�L�V�F�K�H�Q���)�D�F�K�J�U�X�S�S�H���Ä�=�X�P���*�U�H�L�I�H�Q��
unter Nr. 11, 89/oo6 eingetragen.

Nach Prüfung in heraldischer Hinsicht ist zur

Führung dieses Wappens berechtigt:

die Gemeinde Menzendorf

Der vorliegende Wappenbrief wird hiermit

zuni 1. Malefür die Gemeinde Menzendorf
ausgefertigt.

Wismar, den 1.9 . o 3 .1990

'SOC

Heraldische Fachgruppe „ZUM GREIFENn
Gesellschaft für Heimatgeschichte

Kulturbund der DDR

rAgefelAclee.;-Bornschein
+ ‘112K"r I A " "

!LIM

MünzInd
• eee 1.4

Vorsitzender Leiter des Bearbeitender
der Gremiums Heraldiker

Fachgruppe �Ä �: �D �S �S �H �Q �E �X �F �K ��

11 20 1 Cr 34/89/200
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